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12. Htibolf von tzabsburg.
a. Zustände in Deutschland während des Interregnums.

Mit dem Tode Friedrichs II. begann für Deutschland eine schwere,
verhängnisvolle Zeit. Nach außen war Deutschland machtlos und
wurde zum Gefpötte anderer Nationen. Im Innern herrschten
Gesetzlosigkeit und Verwilderung, und nur der Starke konnte sich
Recht verschaffen. Nachdem Wilhelm von Holland (f. S. 68)
in einem Kriege gegen die Friesen gefallen war, wählte ein Theil
der deutschen Fürsten Richard von Cornvallis zum deut¬
schen König, während die übrigen Fürsten ihre Stimmen Alfons
dem Weifen von Castilien gaben. So hatte Deutschland
zwei und in Wirklichkeit doch keinen Kaiser; denn ersterer kam
nur einigemal nach Deutschland, um mit feinem Reichthum die
Habgier der Fürsten zu befriedigen; letzterer hat Deutschland nie
besucht. Beide vergaben der Kaiserkrone ein Vorrecht nach dem
andern und duldeten, daß herrfchfüchtige Fürsten ihre Herrschaft
auf Kosten des Reiches vergrößerten, indem sie Reichsrechte, Reichs¬
lehen, Zölle 2c. widerrechtlich an sich brachten. Wie es die Fürsten
trieben, so auch ihre Vasallen, die Ritter. Von ihren Burgen
herab überfielen sie die Reisenden und schleppten sie in die Burgver¬
ließe, um eilt hohes Lösegeld zu erzwingen, plünderten sie die
Güterwagen der Kaufleute und trotzten hinter den festen Mauern
allen Gerichten und Gesetzen. Recht und Gerechtigkeit kam ganz
abhanden; es war die Zeit des Faustrechts, d. h. des allein
in der Stärke beruhenden Rechtes. Auch die heilige Fehme konnte
wenig gegen dies Unwesen ausrichten, obwohl die Verbrecher und
Frevler die dort gehaudhabte strenge Gerechtigkeit und blutige
Vergeltung ernstlich fürchteten. Selbst die in Folge der allge¬
meinen Unsicherheit sich bildenden Städtebündnisse gaben keinen
ausreichenden Schutz. Am schlimmsten war das Loos des B a n e r n -
st an des. In den Fehden der Ritter wurden gar häufig die
Saatfelder der Bauern vernichtet, Dörfer und Höfe niederge¬
brannt ; gegen die Verwüstungen der Saaten durch das zahlreiche
Wild fand man kein Recht; die Leistungen an Frohndiensten,
Stenern und Abgaben aller Art wurden immer höher, und wenn
einmal ein Bauer es wagte, sich durch eigne Kraft von der einen
oder andern dieser Plagen zu befreien, so waren die härtesten und
entehrendsten Strafen fein Theil. Diese entsetzliche Zeit, „die
kaiserlose, die schreckliche Zeit," wie sie Schiller nennt, dauerte


